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Der Landtag möge beschließen: 

I.  die Staatsregierung wird aufgefordert,  

zur Gewährleistung der Förderung einer nachhaltigen Integration geflüchteter Menschen 
im Freistaat Sachsen keinerlei eigene Regelungen für die Erteilung von Auflagen oder 
Zuweisungen hinsichtlich des Wohnsitzes für Personen, die nach § 12a Absatz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) der Verpflichtung zur Wohnsitznahme im Freistaat 
Sachsen unterliegen (sog. Wohnsitzauflagen), für das Gebiet des Freistaates Sachsen zu 
erlassen und den Staatsminister des Innern, Dr. Roland Wöller, dringend zu veranlassen,   
den vom Referatsleiter für Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit im 
Staatsministerium des Innern, Reinhard Boos, unterzeichneten und über die 
Landesdirektion Sachsen an die Landkreise und Kreisfreien Städte am 16. Februar 2018 
versandten „Erlass“ mit dem Titel „Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)“,                       
Az.: 24a-2301/12/1, (Anlage) unverzüglich ersatzlos aufzuheben und dessen 
beabsichtigtes Inkrafttreten zum 1. April 2018 rechtzeitig abzuwenden.  

II. Der Sächsische Ausländerbeauftragte wird ersucht,  
in Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgabe im Interesse der in Sachsen wohnenden 
und künftig ankommenden anerkannten Flüchtlinge mit den ihm zur Verfügung stehenden 
Mitteln gegenüber der Staatsregierung auf die unverzügliche Aufhebung des im 
Antragspunkt I genannten „Erlasses“ mit dem Titel „Vollzug des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG)“ hinzuwirken.  
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Begründung: 

Nach der landes- und bundesweiten Medienberichterstattung vom 9. März 2018 soll zum                
1. April 2018 ein vom Staatsministerium des Innern erarbeiteter und bereits an die unteren 
Ausländerbehörden verfügter Erlass zur Regelung von Wohnsitzauflagen für anerkannte 
geflüchtete Menschen nach § 12a Absatz 1 AufenthG, die zur Wohnsitznahme im Gebiet des 
Freistaat Sachsen verpflichtet sind, in Kraft treten.  

Mit dem besagten „Erlass“, der bereits mit Schreiben vom 16. Februar 2018 ohne jegliche 
vorherige Beteiligung oder Information des Landtages an die Landkreise und Kreisfreien 
Städte zur Umsetzung versandt worden ist (Anlage), sollen die unteren Ausländerbehörden 
zur Erteilung von Wohnsitzzuweisungen für den jeweiligen Landkreis oder die jeweilige 
Kreisfreie Stadt ermächtigt werden.  

Ein solcher schlichter „Erlass“ ist bereits wegen des für derartige landesweite Regelungen 
geltenden Verordnungsvorbehaltes der „Landesregierung“ (§ 12a Absatz 9 AufenthG), von 
dem die Staatsregierung bisher keinen Gebrauch gemacht, rechtlich unzulässig. Zudem steht 
generell die Rechtswidrigkeit derartiger Wohnsitzauflagen im Raum:  
„Menschenrechtsorganisationen, Wohlfahrtsverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund 
bezweifeln jedoch, dass die Wohnsitzauflage eine integrationsfördernde Wirkung entfalten 
wird. PRO ASYL (2016), Der Paritätische Gesamtverband (2016, S. 7) und der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (2016, S. 10-12) sind der Meinung, dass das Steuerungsinstrument nicht 
mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshof im Einklang steht. Vor allem die Verpflichtung 
zur Wohnsitznahme im Bundesland der Erstzuweisung auf Grundlage eines „Verteil-
mechanismus, der zur Kostenverteilung dient, lediglich das Steueraufkommen und die 
Bevölkerungsgröße [gemeint ist der Königsteiner Schlüssel, die Verf.] berücksichtigt, aber 
keine Indikatoren berücksichtigt, die für die ökonomische und gesellschaftliche Integration 
relevant sind“ (Deutscher Gewerkschaftsbund 2016,S. 11), wird als Beleg für die 
Rechtswidrigkeit von Wohnsitzauflagen nach § 12a Aufenthaltsgesetz angeführt.“1 

Nicht nur, dass die Landkreise die Sinnhaftigkeit eines solchen Erlasses vehement 
anzweifeln, ergaben auch Recherchen von MDR AKTUELL, dass „die Landratsämter die 
Möglichkeit vorerst nicht nutzen, Flüchtlingen vorzuschreiben, wo sie innerhalb eines Kreises 
zu wohnen haben. Auch ein de facto Zuzugsstopp für bestimmte Städte ist zurzeit nirgendwo 
geplant. Selbst der Landkreis Mittelsachsen, zu dem die Stadt Freiberg gehört, teilte mit: 
Trotz aller Bemühungen könne man das so absolut nicht festschreiben.“ (vgl. dazu: 
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/regional/wohnsitzauflage-in-sachsen-100.html) 

Hinzu kommt, dass der Staatsminister des Innern, Dr. Roland Wöller, die Mitglieder des  
Landtages und dessen Innenausschuss von Anfang an über den Stand der Erarbeitung und 
das Inkraftsetzen eines solchen „Erlasses“ hintergangen sowie die Öffentlichkeit hierüber 
getäuscht hat. Noch in der Sondersitzung des Innenausschusses zum Antrag der Fraktion 
DIE LINKE zum geplanten Zuzugsstopp für Flüchtlinge der Stadt Freiberg am 7. Februar 
2018 erklärte er das Verlangen eines solchen Zuzugsstopps für sachlich unbegründet und 
behauptete, man werde den Konflikt „moderierend begleiten“.  

                                            
1  Studie des Mercator Forums für Migration und Demokratie (MIDEM), „DIE WOHNSITZAUFLAGE ALS MITTEL  
    DEUTSCHER INTEGRATIONSPOLITIK? DAS BEISPIEL SACHSEN VON NONA RENNER, Seite 7 

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/regional/wohnsitzauflage-in-sachsen-100.html
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Ungeachtet dessen verfügte und versandte das Staatsministerium des Innern ohne jede 
Information des Landtages oder der Öffentlichkeit den zu diesem Zeitpunkt offensichtlich 
schon fertig erarbeiteten „Erlass“ am 16. Februar 2018 an die unteren Ausländerbehörden.  

Vor diesem Hintergrund bedarf es nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE der deutlichen 
Positionierung des Landtages, keinerlei Regelungen zu verordneten Wohnsitzauflagen für 
anerkannte geflüchtete Menschen im Freistaat Sachsen zuzulassen und hierzu die 
Staatsregierung mit allem Nachdruck aufzufordern, den o. g. „Erlass“ vom 16. Februar 2018 
unverzüglich außer Kraft zu setzen.  

Darüber hinaus steht auch der Sächsische Ausländerbeauftragte in der unmittelbaren 
Verantwortung und Handlungspflicht, im Interesse der in Sachsen lebenden und hier künftig 
ankommenden geflüchteten Menschen gegenüber der Staatsregierung auf die unverzügliche 
Aufhebung dieses „Erlasses“ hinzuwirken.  
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